
15. Juli 2015

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 - 01:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen

Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an:

CDU
nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 540
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Anschrift: Servatiusweg 19-23
Gebäude C, 2. OG 
Telefon: 0 22 22 / 99 56 355
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 27 / 90 99 377
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Anschrift: St.-Georg-Str. 20, 
Telefon: 0 22 22 / 99 56 404
 0 151 / 722 11 101 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Anschrift: Servatiusweg 19-23, 
Gebäude C
Telefon: 0 22 22 / 99 56 401
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden-Hotline für 
Störungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 553,  
am 20. August 2015, 
14 - 17:30 Uhr.
Ansprechpartner bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 19.08.2015, 18 Uhr

Seniorenbeirat der Stadt Bornheim
Donnerstag, 20.08.2015, 15 Uhr im Altenheim Maria Hilf, 
Brunnenallee 20, 53332 Bornheim

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Dienstag, 25.08.2015, 18 UhrDie nächsten Sitzungen
Die Sitzungen sind öffentlich und finden voraussichtlich im Rats-
saal des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Born-
heim, statt. Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungs-
unterlagen) gibt es auf der Internetseite der Stadt Bornheim 
(www.bornheim.de) direkt unter session.stadt-bornheim.de.

Die Stadt Bornheim erinnert am 30. Todestag mit einer Festver-
anstaltung an ihren Ehrenbürger Heinrich Böll. Am Donnerstag, 
16. Juli 2015, enthüllen Bürgermeister Wolfgang Henseler und 
Ortsvorsteher Hans Gerd Feldenkirchen um 16 Uhr eine Ehren-
tafel, die vor Bölls ehemaligem Wohnhaus in der Mertener Mar-
tinstraße in den Bürgersteig eingelassen ist. Heinrich Böll lebte 
dort mit seiner Familie von 1982 bis zu seinem Tod 1985.

Anschließend können die Gäste auf den Spuren des Literaturno-
belpreisträgers wandeln. Im Rahmen des historischen Rund-
gangs erläutern Kunsthistorikerin Christel Diesler und Stadtar-
chivar Christian Lonnemann das Verhältnis des Ehrenbürgers 
zu seinem letzten Wohnort und dessen Bewohnern. Verschie-
dene Stationen bieten dabei Einblicke in Bölls Werk und sein 
Leben im Vorgebirge.

Den Schlusspunkt setzt gegen 18 Uhr eine Einkehr im Garten 
des Gasthauses „Treffpunkt“, Martinstraße 35 in Merten, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Zur Festveranstaltung 
sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

30. Todestag von Heinrich Böll

n Heinrich Böll und seine Frau Annemarie haben ihre letzte Ruhe 
auf dem Mertener Friedhof gefunden.  Foto: Stadt Bornheim

Insbesondere im Frühling und Sommer greifen die Menschen häu-
fig zu ihren Gartengeräten. So etwa zum Rasenmäher oder zur He-
ckenschere. Dabei können die knatternden Geräte schon mal für 
Unfrieden in der Nachbarschaft sorgen, zumindest dann, wenn Ru-
hezeiten nicht eingehalten werden.
Laut Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung dürfen Rasen-
mäher, Motor-Heckenscheren, Rasentrimmer und Rasenkanten-
schneider ohne Verbrennungsmotor nur montags bis samstags von 
7 bis 20 Uhr betrieben werden. Gleiches gilt für Schredder, Zerklei-
nerer, tragbare Motorkettensägen, Vertikutierer und Wasserpum-
pen. Außerhalb dieser Zeit sowie an Sonn- und Feiertagen ist ihr 
Einsatz nicht erlaubt.
Weitere Einschränkungen gelten für besonders lärmintensive Garten-
geräte. Demnach dürfen Rasentrimmer und Rasenkantenschneider 
mit Verbrennungsmotor, Freischneider, Laubbläser und Laubsamm-
ler werktags nur von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr benutzt wer-
den. Tragen diese Geräte allerdings ein EU-Umweltzeichen, so kann 
man sie montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr nutzen. 
Von 22 bis 6 Uhr gilt dann die allgemeine Nachtruhe und alle lauten 
Geräusche - wie etwa laute Musik - müssen vermieden werden.
Bei Nachbarschaftslärm, also störenden oder belästigenden Geräu-
schen, die durch Privatpersonen in der Nachbarschaft hervorgeru-
fen werden, sollte man nicht gleich mit der Streiterei vor Gericht 
ziehen. Besser ist es, zunächst das persönliche Gespräch zu suchen. 
Scheitert dies, kann man in nachbarschaftlichen Streitfällen die 
zuständige Schiedsperson oder die Stadtverwaltung Bornheim 

einschalten. Ansprechpartner bei der Stadt ist Helmut Sistig 
vom Ordnungsamt, Telefon 0 22 22/94 51 61. Eine Übersicht 
der örtlich zuständigen Schiedspersonen steht im Internet unter 
www.bornheim.de unter „Rathaus/Schiedswesen“.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, bittet Bürgermeister Wolf-
gang Henseler die Bornheimer Bürgerinnen und Bürger, bei der 
Gartenarbeit die vorgeschriebenen Ruhezeiten zu beachten und ge-
genseitig Rücksicht zu nehmen. 

Für eine gute Nachbarschaft:
Ruhezeiten beachten

n Ein schöner Garten macht Freude – wenn man einige Re-
geln beachtet.  

Mit dem Schwimmpass für das HallenFreizeitBad 
Bornheim können junge Wasserratten zwischen 3 und 
16 Jahren sowie Schüler und Studenten bis zur Voll-
endung ihres 20. Lebensjahrs viel Zeit für wenig Geld 
im Wasser genießen, wenn sie im Stadtgebiet wohnen.

Der Pass gilt in den gesamten Sommerferien, also bis 
zum 11. August 2015. Wer den „großen Schwimm-
pass“ erwirbt, kann für gerade einmal 20 Euro 20-mal 
schwimmen gehen. Alternativ gibt es den „kleinen 
Schwimmpass“ für zehn Besuche bereits für 12 Euro. 
An den Wochenenden gilt die Vergünstigung nur in 
Begleitung einer sorgeberechtigten Person, die den 
regulären Eintrittspreis zahlt.

Der Schwimmpass ist wochentags im HallenFreizeit-
Bad und im Bürgerbüro im Bornheimer Rathaus ge-
gen Vorlage des Kinder- oder Personalausweises er-
hältlich – Passbild nicht vergessen! Wer älter als 17 
Jahre ist, muss zusätzlich einen gültigen Schüler- oder 
Studentenausweis vorzeigen.

20-mal schwimmen für 20 Euro 
mit dem Schwimmpass für das 

HallenFreizeitBad Sommerzeit ist Wespenzeit. Wenn 
es wärmer wird und draußen Spei-
sen und Getränke genossen werden, 
sind die schwarz-gelben Plagegeister 
meist nicht weit. Während einzelne 
Wespen vor allem lästig sind, sorgen 
Wespennester am eigenen Haus oder 
Garten bei Betroffenen oft für große 
Unruhe. „Tiere aber, die in gut sicht-
baren Nestern leben, kommen den 
Menschen kaum in die Quere“, weiß 
Diplom-Biologin Irmgard Mohr von 
der Stabsstelle Umwelt und Agenda 
der Stadt Bornheim.
In Deutschland leben insgesamt zwölf 
Wespenarten. Davon erweisen sich 
lediglich zwei - die Deutsche (Foto) 
und die Gewöhnliche Wespe - gegen-
über Menschen mitunter als allzu auf-
dringlich. Sie bauen ihre Nester vor-
wiegend in Erdlöchern oder anderen 
dunklen Hohlräumen. Selbst wenn 
sich ein Nest dieser beiden Arten in 
unmittelbarer Nähe des Hauses oder 
einer von Menschen häufig frequen-
tierten Stelle befindet, ist ein fried-
liches Zusammenleben von Mensch 
und Wespe möglich, sofern einige 
Verhaltensregeln beachtet werden. 
„Im Umkreis von etwa vier Metern um 
das Nest sollten heftige Bewegungen 
und Bodenerschütterungen vermie-
den werden“, rät Irmgard Mohr. Au-
ßerdem solle darauf geachtet werden, 
dass die Flugbahn in Nestnähe nicht 
unnötig gestört werde. Befänden sich 
Nester bedrohlich nah an Hausein-
gängen, Sitzbänken oder anderen 
häufig genutzten Örtlichkeiten, ließen 
sich die Wespen nicht selten durch 
Bretter oder Tücher so zu ihrem Ein-
flugloch lenken, dass unliebsame Be-

gegnungen vermieden würden. Befin-
de sich ein Nest in Fensternähe, sorge 
ein „Fliegengitter“ dafür, dass gelüftet 
werden könne, ohne dass die ungebe-
tenen Gäste ins Zimmer gelangten.
„Keinesfalls sollte in möglichen Ein-
fluglöchern herumgestochert, Was-
serschläuche auf das Nest gerichtet 
oder gar Insektenbekämpfungsmittel 
darauf gesprüht werden“, betont die 
Expertin der Stadtverwaltung. Auch 
sollten Kleinkinder vom Nestbereich 
ferngehalten werden.
Wenn ein Wespen- oder auch Hor-
nissennest doch einmal eine Gefahr 
darstellt, sollte ein Fachmann mit der 
Entfernung beziehungsweise Um-
siedlung beauftragt werden. Eine 
Adressenliste kann am Umwelttelefon 
der Stadt Bornheim, 0 22 22/94 53 10, 
angefordert werden. Da Hornissen 
besonders geschützt sind, ist für die 
Entfernung oder Umsiedlung ihrer 
Nester zudem eine Ausnahmegeneh-
migung der Kreisverwaltung erfor-
derlich. Sie kann bei Kirsten Kröning, 
0 22 41/13 34 70, oder Mike Beghelli, 
0 22 41/13 34 15, beantragt werden. 
Nähere Informationen zu Wespen bie-
tet ein Flyer, der ebenfalls über das 
Umwelttelefon erhältlich ist.

Ein Wespennest – was tun?

Die Stadt Bornheim weist darauf hin, dass die Geschäfts-
stelle der Volkshochschule Bornheim/Alfter in den Som-
merferien vom 13. bis zum 24. Juli 2015 geschlossen ist. 
Anmeldungen sind weiterhin schriftlich und über die 
Homepage unter www.vhs-bornheim-alfter.de möglich. 
Dort ist auch das komplette Programm abrufbar. 

Kostenlose Programmhefte mit Anmeldevordruck liegen 
zudem wie gewohnt in vielen Geschäften, Banken, Spar-
kassen, den Rathäusern in Bornheim und Alfter sowie 
der VHS-Geschäftsstelle aus.

Anmeldungen bei der Volks-
hochschule Bornheim/Alfter 
auch in den Ferien möglich
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